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B. Lösung 
 
Zur Sicherstellung der weiteren Handlungsfähigkeit des Senats ist es notwendig, zu-
sätzliche Haushaltsmittel durch die Aufnahme von Krediten zur Verfügung zu stellen 
und die Ausgabeermächtigungen des Haushaltsplans auszuweiten. 
 
In Einklang mit den Regeln der Berliner Schuldenbremse ist eine Kreditaufnahme auf-
grund einer von der Normallage negativ abweichenden wirtschaftlichen Entwicklung 
nach § 4 BerlSchuldenbremseG möglich. 
 
Jenseits der konjunkturbedingten Schuldenaufnahme ist die Aufnahme von Krediten 
nur noch zulässig wegen einer außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon-
trolle des Landes entziehen und zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Finanzlage 
des Landes führt (§ 2 BerlSchuldenbremseG). Diese Feststellung muss das Abgeord-
netenhaus treffen. Der Senat wird deshalb dazu mit einer gesonderten Vorlage an das 
Abgeordnetenhaus herantreten. 
 
Zu diesen Kreditaufnahmen muss das Haushaltsgesetz die Senatsverwaltung für Fi-
nanzen ermächtigen. Diese Ermächtigung wie auch Ermächtigungen zu weiteren, über 
den bisherigen Rahmen hinausgehenden Ausgaben können nach § 33 Abs. 1 Landes-
haushaltsordnung mittels eines weiteren Nachtragshaushaltsgesetzes und Nachtrags-
haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geschaffen werden. 
 
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
 
Keine 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
 
Keine. 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Durch den Haushaltsplan entstehen keine Ansprüche oder Verpflichtungen Dritter. 
 
F. Gesamtkosten 
 
Die Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben sind dem Entwurf der Nachtrags-
haushaltspläne für 2020 und 2021, die dem Gesetzentwurf als Anlage beigefügt sind, 
zu entnehmen. 
 
G. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  
 
Keine. 
 
H. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Finanzen 
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den die finanzkraftabhängigen Einnahmen rund 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro unter den bishe-
rigen Erwartungen liegen. Es findet ein Parallelverschiebung der Einnahmelinie ge-
genüber der bisherigen Planung statt; die bisherige Linie wird nicht mehr erreicht.  
 
Die Corona-Pandemie führt auch bei weiteren Einnahmearten des Landes zu Minder-
einnahmen. Im Gesamthaushalt belaufen sich die Mindereinnahmen gegenüber den 
Haushaltsansätzen der Jahre 2020 und 2021 auf insgesamt 200 Mio. Euro.  
 
Auf der anderen Seite entsteht aufgrund der derzeitigen Situation ausgabeseitig ein 
Mehrbedarf von rund 700 Mio. Euro Der Entwurf der Nachtragshaushaltspläne sieht 
unter anderem folgende Sachverhalte vor: 
 

In Verwaltungsstandorten mit Publikumsverkehr bzw. -kontakt werden durch die Be-
schaffung geeigneter Schutzvorrichtungen und -ausrüstungen Übertragungsmög-
lichkeiten für Krankheitserreger eingedämmt. 
 
Zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsunternehmen wie der BVG wer-
den rund 300 Mio. Euro aufgewendet. 
 
Einnahmeausfällen der Kultureinrichtungen infolge von Schließzeiten während der 
Corona-Pandemie sollen in Höhe von 60 Mio. Euro ausgeglichen werden. Für 
Sportorganisationen ist die Einrichtung eines Hilfsfonds im Umfang von 6 Mio. Euro 
vorgesehen. 
 
Zur Finanzierung der in weiteren Konsultationsverfahren zugelassenen Mehrausga-
ben für die Soforthilfe II sowie die Beschaffung von medizinischen Ausstattungen 
sind insgesamt 195 Mio. Euro vorgesehen. Hinzu kommen weitere Soforthilfen im 
Umfang von insgesamt 200 Mio. Euro. 
 
Im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten wird der geplante Rückbau von 
Tempo-Homes zugunsten des Vorhaltens von Quarantänestationen ausgesetzt und 
die Standorte Columbiadamm und Buchholzer Straße werden wiederhergerichtet. 
 
Zur Abmilderung der Folgen des pandemiebedingten Einbruchs des Messege-
schäfts erhält die Messe Berlin eine weitere Kapitalzuführung in Höhe von 
60 Mio. Euro. Außerdem sollen die wirtschaftlichen Effekte der COVID-Pandemie 
auf die Vivantes GmbH in Höhe von 42 Mio. Euro ausgeglichen werden. 
 
Die Nettobelastung aus coronabedingt höheren Aufwendungen für die Kosten der 
Unterkunft wird auf 70 Mio. Euro (netto) geschätzt. Die Steuerungsreserve für die 
Bezirke wird entsprechend aufgestockt. 
 
Auf Zuführungen an die Versorgungsrücklage in Höhe von rund 41 Mio. Euro in 
2020 und rund 23 Mio. Euro in 2021 soll zugunsten einer Dämpfung des Kreditbe-
darfs verzichtet werden. 
 
Die COVID-19-Pandemie wird einerseits Auswirkungen auf den Baufortschritt be-
gonnener Vorhaben wie auch auf den Beginn neuer Baumaßnahmen haben. Es 
wird geschätzt, dass die veranschlagten Baumittel im Umfang von 122 bzw. 
113 Mio. Euro nicht ausgegeben werden. 
 
Für landesweite Maßnahmen des E-Governments sind 18 Mio. Euro vorgesehen. 
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Zum weiteren Ausgleich der Mehrausgaben sollen in den Jahren 2020 und 2021 
Minderbedarfe bei den Zuführungen an den Wohnraumförderfonds und bei den 
Bauinvestitionen umgesetzt werden. Damit wird keine Einschränkung von Bauakti-
vitäten einhergehen. 
 

Schwerpunkt des Nachtragshaushaltsgesetzes ist das Haushaltsjahr 2020. Sofern je-
doch einzelne Maßnahmen über das Haushaltsjahr 2020 Wirkung entfalten, werden 
sie in einem Nachtrag zum Haushaltsplan 2021 dargestellt. 
 
 
Die genannten Mindereinnahmen und Mehrausgaben resultieren aus einer Mischung 
rein konjunktureller und struktureller Faktoren. Im Rahmen der Bestimmungen des Ge-
setzes zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse (BerlSchuldenbrem-
seG) dürfen sie ausnahmsweise durch Kreditaufnahmen des Landes ausgeglichen 
werden. Dabei sind die konjunkturell und strukturell bedingten Kreditaufnahmen zu 
trennen. Bei der Berechnung der zulässigen Höhe der konjunkturell bedingten Kredit-
aufnahme wird das gesetzlich vorgeschriebene Bereinigungsverfahren angewendet. 
Vorrangig vor diesen Krediten sind die Mittel einer vorhandenen Konjunkturausgleichs-
rücklage zu verwenden. Daraus ergibt sich folgende Struktur der Schuldenaufnahme 
 
Schuldenaufnahme insgesamt:  5.130 Mio. Euro 
davon 

konjunkturell maximal zulässig: 2.448 Mio. Euro  
Inanspruchnahme Konjunkturausgleichsrücklage  327 Mio. Euro 

konjunkturbedingte Schuldenaufnahme 2.121 Mio. Euro 
notsituationsbedingte Schuldenaufnahme: 3.009 Mio. Euro 
 
Konjunkturell und notlagenbedingte Kreditaufnahmen sind jeweils autonom begründet. 
Die Konjunkturbereinigung - sofern, so wie in Berlin, rechtlich vorgesehen - erfolgt je-
doch regelhaft, wohingegen eine Notlagensituation nur im begründeten Ausnahmefall 
festgestellt werden kann. Die Ableitung der Kreditaufnahme erfolgt daher, wie auch 
beim Bund, in dieser Reihenfolge. 
 
Konjunkturell und strukturell bedingte Kreditaufnahmen unterliegen unterschiedlichen 
Tilgungslogiken entsprechend den Vorgaben des BerlSchuldenbremseG. 
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Die Eckzahlen der Haushalte 2020 und 2021 verändern sich durch die Nachträge wie 
folgt: 
 
in Mio. Euro Haushalt 2020 

bisher* 
Veränderung 

(gerundet) 
Haushalt 2020 

neu 

Finanzkraftabhängige Einnahmen 24.166 -3.045 21.121 

Sonst. Bundeserg.zuweisungen, 
Kompensation Kfz-Steuer 

282 - 282 

Sonstige Einnahmen 8.814 -87 8.727 

Vermögensaktivierung 17 - 17 

Bereinigte Einnahmen 33.279 -3.132 30.147 

Personalausgaben 10.011 -82 9.929 

Konsumtive Sachausgaben 19.450 +787 20.237 

Investitionen 2.775 +101 2.876 

Tilgungsausgaben öff. Bereich 20 - 20 

Zinsausgaben 1.180 - 1.180 

Bereinigte Ausgaben 33.436 807 34.243 

Finanzierungssaldo -157 -3.939 -4.096 

Nettokreditaufnahme -1 4.641 4.640 

Saldo Rücklagenentnahme (+)/ 
Rücklagenzuführung (-) 

160 -702 -542 

 
* inkl. Entwurf des ersten Nachtragshaushalts 2020 
 

 
 
in Mio. Euro Haushalt 2021 

bisher 
Veränderung 

(gerundet) 
Haushalt 2021 

neu 

Finanzkraftabhängige Einnahmen 25.202 -1.648 23.554 

Sonst. Bundeserg.zuweisungen, 
Kompensation Kfz-Steuer 

255 - 255 

Sonstige Einnahmen 5.678 -112 5.566 

Vermögensaktivierung 17 - 17 

Bereinigte Einnahmen 31.152 -1.760 29.392 

Personalausgaben 10.567 -17 10.550 

Konsumtive Sachausgaben 17.286 +40 17.326 

Investitionen 2.835 -129 2.706 

Tilgungsausgaben öff. Bereich 20 - 20 

Zinsausgaben 1.160 - 1.160 

Bereinigte Ausgaben 31.868 -106 31.762 

Finanzierungssaldo -716 -1.654 -2.370 

Nettokreditaufnahme -136 +625 489 

Saldo Rücklagenentnahme (+)/ 
Rücklagenzuführung (-) 

852 1.029 1.883 

 
 
Seitens des Bundesfinanzministeriums ist angekündigt, Anfang Juni ein Konjunktur-
programm vorzulegen. Mit diesem Programm soll, sobald die Stabilisierung der deut-
schen Volkswirtschaft erreicht wurde, ihre rasche Rückkehr auf einen Wachstumspfad 
stimuliert werden. Es liegen derzeit weder zum genauen Timing, noch zu Inhalten ei-
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nes solchen Programms hinreichend belastbare Informationen vor, so dass eine Ver-
anschlagung im Rahmen dieser Nachtragshaushalte nicht möglich ist. Auf der Basis 
historischer Erfahrungen, etwa aus der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, und 
erster Andeutungen ergibt sich jedoch, dass ein Konjunkturprogramm aus mehreren 
Bausteinen bestünde. Für die Länder und Gemeinden und damit auch für Berlin ergä-
ben sich dabei vermutlich sowohl steuerliche Mindereinnahmen, etwa durch großzügi-
gere Abschreibungsmöglichkeiten der Unternehmen, als auch Mehrausgaben, etwa 
durch einen Eigenanteil der Länder und Gemeinden bei Zuschussprogrammen des 
Bundes. 
 
 
A.2 Einzelbegründungen 
 
Zu Art 1 Nr. 1: 
 
Mit dem Art 1 werden die Volumina der Einnahmen und Ausgaben sowohl für den Ge-
samthaushalt wie auch für den Teil der Einzelpläne 01 bis 29 an die sich aus den 
Nachtragshaushaltsplänen ergebenden Änderungen angepasst. 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen und die Eckwerte der Bezirkshaushalte (Einzel-
pläne 31 bis 45) werden durch den Nachtragshaushalt nicht verändert. 
 
 
Zu Art 1. Nr. 2 
 
In Einklang mit den Regeln der Berliner Schuldenbremse ist eine Kreditaufnahme auf-
grund einer von der Normallage negativ abweichenden wirtschaftlichen Entwicklung 
nach § 4 BerlSchuldenbremseG möglich. Die Ermächtigung für eine konjunkturbe-
dingte Kreditaufnahme soll mit der Änderung von § 2 Abs. 1 HG 20/21 hergestellt wer-
den. 
 

ex ante Konjunkturkomponente (KK) (Mio. Euro) 2020 2021 

nominales BIP  (1) 3.274.400 3.497.400 

nominales Produktionspotential  (2) 3.458.200 3.551.300 

Produktionslücke (3)=(1)-(2) -183.800 -53.900 

Budgetsemielastizität Länder 
(ohne Einheit) 

(4) 0,1341 0,1341 

ex ante KK Ländergesamtheit (5)=(3)*(4) -24.647,6 -7.228,0 

Anteil BE (%)  (6) 0,0623 0,0623 

Anteil BE (abs.) (7)=(5)*(6) -1.535,79 -450,38 

Budgetsemielastizität Gemeinden 
(ohne Einheit) 

(8) 0,0574 0,0574 

ex ante KK Gemeindegesamtheit (9)=(3)*(8) -10.550,1 -3.093,9 

Anteil BE (%)  (10) 0,0426 0,0426 

Anteil BE (abs.) (11)=(9)*(10) -449,44 -131,80 

ex ante KK Berlin  (12)=(7)+(11) -1.985,23 -582,17     

bisher eingerechnete KK 
 

-26,46 -93,15     

maximal zulässige Kreditaufnahme   -1.958,77 -489,02 
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Berlin, den 26.05.2020 
 

Der Senat von Berlin 
 
 

Michael Müller Dr. Matthias Kollatz 
Regierender Bürgermeister Senator für Finanzen 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 
I. Gegenüberstellung der Gesetzestexte 
 

Haushaltsgesetz 2020/2021 vom 17. Dezember 2019 

(GVBl. S. 830), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom xx.xx.2020 (GVBl. S. xxx) 

Haushaltsgesetz 2020/2021, geändert durch den 
Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020/2021 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von 
Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird für 2020 in 
Einnahmen und Ausgaben auf 33.990.621.600 Euro mit Ver-
pflichtungsermächtigungen von 23.495.351.200 Euro und für 

2021 in Einnahmen und Ausgaben auf 32.277.325.400 Euro 
mit Verpflichtungsermächtigungen von 13.901.536.900 Euro 
festgestellt, und zwar 
 
1. für das Haushaltsjahr 2020 
 
a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausga-

ben von 24.224.870.500 Euro mit Verpflichtungsermächti-
gungen von 23.241.167.200 Euro,  

 
b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf 

Einnahmen und Ausgaben von 9.765.751.100 Euro mit 
Verpflichtungsermächtigungen von 254.184.000 Euro und 
in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe 
der Haushaltsübersicht des Gesamtplans; 

 
2. für das Haushaltsjahr 2021 
 
a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausga-

ben von 22.355.576.800 Euro mit Verpflichtungsermächti-
gungen von 13.750.533.900 Euro, 

 
b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf 

Einnahmen und Ausgaben von 9.921.748.600 Euro mit 
Verpflichtungsermächtigungen von 151.003.000 Euro und 
in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe 
der Haushaltsübersicht des Gesamtplans. 

 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von 
Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird für 2020 in 
Einnahmen und Ausgaben auf 35.827.086.900 Euro mit Ver-
pflichtungsermächtigungen von 23.581.726.200 Euro und für 
2021 in Einnahmen und Ausgaben auf 32.171.520.400 Euro 
mit Verpflichtungsermächtigungen von 13.880.111.900 Euro 

festgestellt, und zwar 
 
1. für das Haushaltsjahr 2020 
 
a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausga-

ben von 26.061.335.800 Euro mit Verpflichtungsermächti-
gungen von 23.327.542.200 Euro,  

 
b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf 

Einnahmen und Ausgaben von 9.765.751.100 Euro mit 
Verpflichtungsermächtigungen von 254.184.000 Euro und 
in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe 
der Haushaltsübersicht des Gesamtplans; 

 
2. für das Haushaltsjahr 2021 
 
a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausga-

ben von 22.249.771.800 Euro mit Verpflichtungsermächti-
gungen von 13.729.108.900 Euro, 

 
b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf 

Einnahmen und Ausgaben von 9.921.748.600 Euro mit 
Verpflichtungsermächtigungen von 151.003.000 Euro und 
in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe 
der Haushaltsübersicht des Gesamtplans. 

 

§ 2 
Kreditermächtigungen 

§ 2 
Kreditermächtigungen 

(1) In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nimmt das Land 
keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die folgenden 
Absätze bleiben hiervon unberührt. 

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, 
zur Deckung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 bis 
zur Höhe von 1.631.770.000 Euro und im Haushaltsjahr 
2021 bis zur Höhe von 489.020.000 Euro Kredite aufzu-
nehmen. 
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Haushaltsgesetz 2020/2021 vom 17. Dezember 2019 

(GVBl. S. 830), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom xx.xx.2020 (GVBl. S. xxx) 

Haushaltsgesetz 2020/2021, geändert durch den 
Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020/2021 

 (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, 
auf Grundlage des Feststellungsbeschlusses des Abge-
ordnetenhauses vom xxx.xxx.2020 [Datum nach Be-
schlussfassung ergänzen] über das Bestehen einer au-
ßergewöhnlichen Notsituation nach § 2 des Gesetzes zur 
landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse vom 
25. November 2019 (GVBl. S. 742) in Höhe von bis zu 
3.009.083.000 Euro zusätzlich zu Absatz 1 Kredite zur De-
ckung von pandemiebedingten Mindereinnahmen und 
Mehrausgaben des Haushaltsjahres 2020 aufzunehmen. 
Soweit die Kredite nach Satz 1 im Haushaltsjahr 2020 
nicht in voller Höhe zur Finanzierung von Ausgaben im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie benötigt 
werden, dürfen sie einer Rücklage zur Finanzierung von 
Ausgaben im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie im Haushaltsjahr 2021 zugeführt werden. 
Nicht in Anspruch genommen Rücklagemittel sind für 
die Tilgung der Kredite nach Satz 1 zu verwenden. So-
weit die Kredite nach Satz 1 tatsächlich in Anspruch ge-
nommen werden, sind sie ab dem Haushaltsjahr 2021 
über einen Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen. Die Jahre 
2021 und 2022 sind tilgungsfrei, im Jahr 2023 sind 
80 Mio. Euro, im Jahr 2024 sind 130 Mio. Euro und der 
Restbetrag danach in gleichmäßigen Raten zu tilgen. 

 (3) Erfolgt die Kreditaufnahme nach den Absätzen 1 
und 2 in fremder Währung, ist das damit verbundene 
Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu 
zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssi-
cherungsgeschäfte auszuschließen. 

(2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Kre-
dite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzei-
tigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite 
sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des 
Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist. 

(4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Kre-

dite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzei-
tigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite 
sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des 
Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist. 

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im 
Rahmen der Kreditermächtigung Darlehen beim Sonderver-
mögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltig-
keitsfonds sowie beim Sondervermögen Schulbaufinanzie-
rungsfonds anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen am 
Kreditmarkt aufzunehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke 
nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjah-
ren aufgenommenen Darlehen wachsen dem Kreditrahmen 
zu. 

(5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im 

Rahmen der Kreditermächtigung Darlehen beim Sonderver-
mögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltig-
keitsfonds sowie beim Sondervermögen Schulbaufinanzie-
rungsfonds anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen am 
Kreditmarkt aufzunehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke 
nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjah-
ren aufgenommenen Darlehen wachsen dem Kreditrahmen 
zu. 

(4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im 
Rahmen der Kreditermächtigung anstelle sonst notwendiger 
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt innere Darlehen bei Rück-
lagen, die ihrer Verwaltung unterstehen, aufzunehmen, so-
lange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die 
Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inne-
ren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. 

(6) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im 

Rahmen der Kreditermächtigung anstelle sonst notwendiger 
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt innere Darlehen bei Rück-
lagen, die ihrer Verwaltung unterstehen, aufzunehmen, so-
lange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die 
Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inne-
ren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. 

(5) Die Ermächtigungen der Absätze 3 und 4 gelten bei An-
wendung des Artikels 89 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 
entsprechend. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Wäh-
rung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüg-
lich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe 
durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen. 

(7) Die Ermächtigungen der Absätze 5 und 6 gelten bei An-

wendung des Artikels 89 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 
entsprechend. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Wäh-
rung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüg-
lich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe 
durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
1. Verfassung von Berlin 

Vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779), zuletzt geändert durch Art. 1 des 13. Än-
derungsgesetzes vom 22. März 2016 (GVBl. S. 114) 

 
Artikel 59 

 
(2) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Abgeordnetenhauses, durch den Se-

nat oder im Wege des Volksbegehrens eingebracht werden. 
 

Artikel 87 
 

(2) Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn andere Mittel zur Deckung nicht 
vorhanden sind. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushalts-
plan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen 
sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

 
 
2. Gesetz zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse 

Vom 25. November 2019, verkündet als Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der 
grundgesetzlichen Schuldenbremse in Berliner Landesrecht vom 25. November 2019 
(GVBl. S. 742) 
 

§ 2 
Ausnahmesituationen 

 
(1) Abweichend von § 1 ist eine Nettokreditaufnahme zulässig im Falle von Naturka-

tastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Landes entziehen und zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Finanzlage des 
Landes führen. 

 
(2) Die Feststellung, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erfüllt sind, trifft das 

Abgeordnetenhaus mit einfacher Mehrheit. 
 
(3) Eine Kreditaufnahme gemäß Absatz 1 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 

Die aufgenommenen Kredite sind dabei in einem angemessenen Zeitraum zurück-
zuzahlen. Der Zeitraum ist unter Berücksichtigung des Charakters der Ausnahme-
situation, der Höhe der Kreditaufnahmen und der konjunkturellen Situation zu be-
stimmen. Die Tilgungen sind in den Haushaltsplänen zu veranschlagen. 

 
§ 4 

Konjunkturbedingte Kreditaufnahmen; Tilgungsverpflichtung 
 
(1) Wird für das Haushaltsjahr eine von der Normallage negativ abweichende wirt-

schaftliche Entwicklung erwartet, ist eine Kreditaufnahme maximal in Höhe der er-
warteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt zulässig, so-
weit diese Mindereinnahmen nicht durch das verfügbare Volumen der Konjunktur-
ausgleichsrücklage kompensiert werden können. Ist mit einer positiven Abwei-
chung von der wirtschaftlichen Normallage zu rechnen, sind konjunkturbedingte 
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Überschüsse in Höhe der erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf 
den Haushalt zu planen und zu bilden. 

 
(2) Eine konjunkturbedingte Kreditaufnahme ist im Haushaltsgesetz zu regeln; die Til-

gung solcher Kreditaufnahmen ist unter Berücksichtigung des grundgesetzlichen 
Symmetriegebots vorzusehen. Eine etwaige Kreditermächtigung gilt bis zum Ende 
des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweit-
nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Haushaltsgesetzes. 

 
(3) Für das zweite Jahr eines Doppelhaushalts wird die Konjunkturkomponente auf 

der Basis der Daten der im Vorjahr des betreffenden Haushaltsjahres veröffent-
lichten Herbstprojektion der Bundesregierung festgelegt. Eine etwaig daraus re-
sultierende höhere Kreditaufnahme als bis dahin vorgesehen bedarf der Zustim-
mung des Abgeordnetenhauses. Eine etwaig daraus resultierende höhere Til-
gungsverpflichtung als bis dahin vorgesehen ist durch Maßnahmen der für Finan-
zen zuständigen Senatsverwaltung im Haushaltsvollzug sicherzustellen. 

 
 
3. Landeshaushaltsordnung 

In der Fassung vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31, ber. S. 486), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenbremse in 
Berliner Landesrecht vom 25.12.2019 (GVBl. S. 742) 

 
§ 33 

Nachtragshaushaltsgesetze, Ergänzungspläne der Bezirke 
 

(1) Auf Nachträge zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan sind die Teile I und II 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass sich Nachträge auf einzelne 
Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen und Stellen beschränken 
können. Entwürfe sind rechtzeitig, spätestens zur Beschlussfassung vor Ende des 
Haushaltsjahres einzubringen. 

 
§ 37 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung der 

Senatsverwaltung für Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen 
und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Eine Unabweisbarkeit liegt insbe-
sondere nicht vor, wenn die Ausgaben bis zur Verabschiedung des nächsten Haus-
haltsgesetzes oder des nächsten Nachtrages zum Haushaltsgesetz zurückgestellt 
werden können. Eines Nachtrages bedarf es nicht, wenn die überplanmäßigen o-
der außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelfall einen im jeweiligen Haushaltsge-
setz festzusetzenden Betrag nicht übersteigen oder der Erfüllung rechtlicher Ver-
pflichtungen dienen. 

 
§ 38 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
(1) Maßnahmen, die zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren ver-

pflichten können, sind nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. § 37 
Abs. 1, 4 und 7 gilt entsprechend. 
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

23143 322 Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen 2.352.000 -1.000.000 1.352.000

des Spitzensports

Geschätzter Einnahmeausfall nach Schließung der Sportstätten 

für den Sportbetrieb aufgrund der Corona-Einschränkungen, 

Neukalkulation Bund

0531 Der Polizeipräsident in Berlin

- Polizeipräsidium -

51140 042 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände 2.696.000 +146.000 2.842.000

Ausstattung der Teststelle beim polizeiärztlichen Dienst sowie

der Krisenstäbe im Zusammenhang mit der Bewältigung der 

COVID-19-Pandemie.

51426 042 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke 211.000 +3.000.000 3.211.000

Verbrauchsmittel für die Teststelle beim polizeiärztlichen Dienst und 

Bereitstellung von Desinfektionsmitteln im Zusammenhang mit der 

Bewältigung der COVID-19-Pandemie.

51820 042 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher 131.695.000 -2.000.000 129.695.000

Verpflichtungen aus dem Facility Management

52610 042 Gutachten 1.083.000 +460.000 1.543.000

Inanspruchnahme von externen Laborleistungen zur Auswertung 

von COVID-19-Tests.

0535 Der Polizeipräsident in Berlin

- Direktion 3 -

51408 042 Dienst- und Schutzkleidung 49.000 +7.273.000 7.322.000

Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zur 

Sicherstellung des Arbeitsschutzes für die Einsatzkräfte im 

Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie.

0565 Berliner Feuerwehr

- Zentraler Service -

51408 044 Dienst- und Schutzkleidung 4.783.000 +865.000 5.648.000

Bereitstellung von Schutzkleidung sowie Wartung und Pflege der 

Rettungsdienstkleidung einschließlich der erforderlichen 

Hygienemaßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes 

im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie.

51426 044 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke 3.264.000 +8.828.000 12.092.000

Beschaffung von Schutzmasken für die Einsatzkräfte sowie diverser 

Verbrauchsmaterialien einschließlich Beatmungsartikeln für den 

Notfallrettungsdienst im Zusammenhang mit der Bewältigung der 

COVID-19-Pandemie.

51479 044 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.014.000 +700.000 1.714.000

Einsatzbezogene Verbrauchsmaterialien sowie Bereitstellung von 

Desinfektionsmitteln im Zusammenhang mit der Bewältigung der 

COVID-19-Pandemie. 
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

0581 Landesamt für Einwanderung

54613 043 Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente 4.529.000 -500.000 4.029.000

Durch die coronabedingten Einschränkungen des Dienstbetriebs fallen 

derzeit Kosten für sensible Dokumente der Bundesdruckerei nicht im 

üblichen Umfang an. Wenn wieder verstärkt Kunden bedient werden, 

entstehen diese Kosten nachholend, allerdings vorerst in geringerem 

Umfang, da zur Aufarbeitung des entstandenen Rückstands vorläufig 

weniger und vermehrt auf Etiketten erteilt werden, was deutlich 

kostengünstiger ist als die Erteilung als elektronischer Aufenthaltstitel. 

Da derzeit und auf Dauer keine Etiketten lieferbar sind, die 

Restbestände nur für einige Wochen reichen, und eine solche Praxis 

rechtlich unzulässig ist und durch das BMI nur wegen der aktuellen 

Situation geduldet wird, ist geplant, zu Beginn des 3. Quartals 

100% eAT zu erteilen. Dann steigen die Kosten wieder erheblich. 

Zudem ist noch unklar, ob es gelingen kann, den entstandenen 

Rückstand an offenen Titelerteilungen im Jahr 2020 komplett wieder 

aufzuarbeiten.

Abschluss Einzelplan 05

Einnahmen 335.662.600 -1.565.000 334.097.600

Ausgaben 2.526.065.700 +33.728.000 2.559.793.700

Fehlbetrag/Überschuss -2.190.403.100 -35.293.000 -2.225.696.100

Verpflichtungsermächtigung 914.852.000 +400.000 915.252.000
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

0611 Generalstaatsanwaltschaft

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die 55.000 +16.000 71.000

verfahrensunabhängige IKT

Zusätzliche Kosten für die Beschaffung von Endgeräten für mobiles Arbeiten

51479 051 Allgemeine Verbrauchsmittel 0 +15.000 15.000

Schutzausrüstung: Handschuhe, Mundschutzmasken, Desinfektionsmittel

81260 051 KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft 385.000 +14.000 399.000

Beschaffung von mobilen Routern nebst Lizenzen für mobiles Arbeiten

0615 Kammergericht

51101 051 Geschäftsbedarf 783.000 +466.000 1.249.000

Zum Schutz der Mitarbeitenden und des Publikumsverkehrs wird 

Spuckschutz in den publikumsträchtigen Bereichen der Gerichte benötigt

(z.B. im Einlassbereich des Gerichts, in der Rechtsantrag- und Infostelle, 

Grundbucheinsichtenstelle, in den Sälen, Nachlass- und Betreuungsbereich u.ä.). 

Darüber hinaus besteht ein erhöhter Bedarf an Schutzausrüstung 

(Handschuhe, Schutzmasken, Desinfektionsmittel).

51168 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die 30.000 +146.000 176.000

verfahrensabhängige IKT

Videokonferenztechnik: Es sollen Geräte für Videokonferenztechnik 

(einsetzbar  für Rechtsprechung und Verwaltung, insbesondere die 

Sicherstellung der Ausbildung  bzw. des Unterrichts sowie von Auswahl-

gesprächen durch den Bereich Aus- und  Fortbildung) für alle Gerichte 

beschafft werden. 

Ausweitung mobiles Arbeiten: VPN-Anbindungen für die Nutzer von mobilen

Endgeräten (Erstanschluss, monatliche Betriebsaufwendungen). Die zusätzlich 

erforderlichen mobilen Endgeräte werden aus 0615/81276 beschafft.

Mobiles Arbeiten:  eTeamwork (ITDZ): es wird eine Austauschplattform (BSCW)

benötigt, um auf gesichertem Weg Daten aus den Heimarbeitsplätzen der 

Richterinnen und Richter in die dienstliche Umgebung zu ermöglichen. Den 

Richterinnen und Richtern ist es nach § 23 AGGVG gestattet an heimischen 

Arbeitsplätzen mit eigenen Geräten zu arbeiten. Die dort erstellten Dateien sind

über einen gesicherten Weg in die dienstliche Umgebung zu überführen. Hierfür

wird das vom ITDZ angebotene Produkt eTeamworks verwendet. Die Ausgabe

 ist notwendig, da damit die coronabedingte Heimarbeit und der Gesichtspunkt 

 der IT-Sicherheit unterstützt wird.

51801 051 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 40.000 +77.000 117.000

Bei Fortsetzung von Kontaktbeschränkungen sind Unterrichtsklassen des

Aus- und Fortbildungsdezernates sowie der Referendarabteilung zu teilen.

Dies ist mit den vorhanden Räumen nicht umsetzbar, sodass weitere Räume 

angemietet werden müssen.

81276 051 Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit 1.700.000 +287.000 1.987.000

(Masterplan IMOG)

Ausweitung mobiles Arbeiten - Endgeräte: Es werden zusätzliche Notebooks

für mobiles Arbeiten benötigt. In der Aus- und Fortbildung dienen die Geräte

zudem der Absicherung des Unterrichts. Die Fortsetzung der Ausstattung mit

Laptops der Richterinnen und Richtern erfolgt dann im Rahmen von lifecycle-

bedingten Gerätewechseln in den folgenden Haushaltsjahren.
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die 7.500 +42.000 49.500

verfahrensunabhängige IKT

Beschaffung von mobilen Endgeräten zur Ermöglichung von Homeoffice für 

Verwaltungsbeschäftigte, mobiles Smartboard für Besprechungszimmer, 

Videokonferenz-System (für Gruppen), Konferenzkameras etc.

54079 051 Verschiedene Ausgaben 5.000 +5.500 10.500

Beschaffung von Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, Ersatzroben 

(und Reinigung) für u. a. ehrenamtliche Richter/innen

0642 Verwaltungsgericht

51140 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 18.200 +12.000 30.200

Zur Verhütung von Ansteckung mit dem Coronavirus sind Plexiglasscheiben 

als Spuckschutz anzuschaffen. Zur Corona-Bekämpfung sind Flächen- und 

Handdesinfektionsmittel sowie Schutzausrüstung für die Mitarbeitenden 

sowie ggf. auch für Prozessbeteiligte anzuschaffen.

51168 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die 8.000 +38.000 46.000

verfahrensabhängige IKT

Mobile Videokonferenzanlage, inkl. mobiler Smartboards zur Durchführung

von Gerichtsverhandlungen, Besprechungen der Behördenleitung sowie 

der örtlichen Gremien während der Coronapandemie. 

0651 Sozialgericht

54079 051 Verschiedene Ausgaben 6.000 +5.500 11.500

Die Corona-Pandemie erfordert zusätzliche Schutzmaßnahmen für alle 

Mitarbeiter, insbesondere der Wachtmeisterei (Schutzausrüstung, 

Desinfektion etc.)

51185 051 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT 50.000 +10.000 60.000

Zusätzliche VPN-Zugänge für mobiles Arbeiten

81289 051 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die 219.000 +48.000 267.000

verfahrensunabhängige IKT

Weitere Notebooks für mobiles Arbeiten und weitere

Dockingstationen für mobiles Arbeiten

0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee

51140 056 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 203.000 +101.000 304.000

Ausstattung von Isolierbereichen und Quarantänestationen, 

Trennscheiben für Sprechzentren etc.

51185 056 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT 1.525.000 +45.000 1.570.000

Coronabedingte Mehrausgaben für zusätzliche VPN-Zugänge 

und Telemedizin
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

51479 056 Allgemeine Verbrauchsmittel 225.000 +223.000 448.000

Erhöhter Bedarf zur Einhaltung der  Hygieneregeln, Ausstattung von 

Quarantänebereichen, Zusatzbeschaffung von Desinfektionsmittel, 

Einmalgeschirr, Einmalhandschuhen, Matratzenschonern etc.

54042 056 Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH 370.000 +225.000 595.000

Erhöhter Bedarf zur Vornahme von Tests im Zusammenhang mit COVID-19

68176 056 Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene 1.000 +103.000 104.000

Bevorratung von Lebens- und Genussmitteln für Gefangene 

81259 056 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die 124.000 +54.000 178.000

verfahrensabhängige IKT

Hardware für Videobesuche und für Telemedizin;

Beschaffung zusätzlicher Endgeräte für mobiles Arbeiten

Abschluss Einzelplan 06

Einnahmen 303.230.400 +1.000 303.231.400

Ausgaben 1.048.285.800 +10.150.000 1.058.435.800

Fehlbetrag/Überschuss -745.055.400 -10.149.000 -755.204.400

Verpflichtungsermächtigung 44.628.000 0 44.628.000

11/35



Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

0700 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 3.594.000 -125.000 3.469.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 3.530.000 -29.000 3.501.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

52501 011 Aus- und Fortbildung 80.000 -30.000 50.000

Aufgrund der bisherigen Schutzmaßnahmen werden Fortbildungen 

und Fremsprachenkurse nur eingeschränkt stattfinden können.

53320 011 Beirat für frauenspezifische Belange 10.000 -9.000 1.000

Coronabedingt ist ein Wegfall von Maßnahmen zu erwarten.

54001 011 Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform 70.000 -35.000 35.000

Aufgrund der bisherigen Schutzmaßnahmen werden insbesondere 

Seminare und Klausurtagungen nur eingeschränkt stattfinden können.

54002 011 Personal- und Organisationsmanagement 60.000 -20.000 40.000

(ohne Aus- und Fortbildung)

Aufgrund der bisherigen Schutzmaßnahmen werden insbesondere 

externe Beratungen bei Team- und Organisationsentwicklungs-

prozessen, Prozesse des betrieblichen Gesundheitsmanagement nur 

eingeschränkt stattfinden können.

0709 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Personalüberhang -

42801 860 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.033.000 -24.000 2.009.000

0710 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 2.702.000 -6.000 2.696.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 5.077.000 -91.000 4.986.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

52703 011 Dienstreisen 27.600 -9.600 18.000

Wegen Corona-Pandemie weniger Dienstreisen.

54053 311 Veranstaltungen 50.000 -5.000 45.000

Pandemiebedingt bereits eine LAGA-Sitzung ausgefallen.
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Tiefbau -

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 14.979.000 -157.000 14.822.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

54040 711 Bauvorbereitungsmittel 2.500.000 0 2.500.000

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 54040 

sind gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der 

Hauptgruppe 7 und der OGr. 89 des Kapitels 0740 deckungsberechtig; 

die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach 

§ 20 Abs. 1 LHO.

0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 2.169.000 -96.000 2.073.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 6.011.000 -101.000 5.910.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

0751 Berliner Forsten

42801 512 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 10.747.000 -127.000 10.620.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

0770 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Integratives Verkehrsmanagement -

42201 719 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 2.632.000 -46.000 2.586.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

42801 719 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 6.218.000 -22.000 6.196.000

Zeitverzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund der Corona-Pandemie

Abschluss Einzelplan 07

Einnahmen 652.353.500 -6.500.000 645.853.500

Ausgaben 1.775.541.600 +287.582.400 2.063.124.000

Fehlbetrag/Überschuss -1.123.188.100 -294.082.400 -1.417.270.500

Verpflichtungsermächtigung 14.455.988.000 +49.200.000 14.505.188.000

15/35









Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

0921 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

51426 314 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke 48.000 +85.000 133.000

Mehrbedarf an spezieller PSA für Obduktionen und Verbrauchsmittel 

(u. a. Handschuhe, Einwegoveralls; FFP-Schutzmasken, Leichenhüllen 

etc.) und gestiegener Einkaufspreise wegen COVID-19

54010 314 Dienstleistungen 125.000 +47.000 172.000

neu: Nr. 8 Schnelltest COVID-19 bei Obduktionen 

0930 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

- Pflege -

54010 314 Dienstleistungen 1.711.000 +3.000.000 4.711.000

neu: Nr. 17 Anmietung einer Notfallpflegeeinrichtung bedingt durch 

die SARS-CoV-2-Pandemie

0950 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

- Frauen und Gleichstellung -

54010 235 Dienstleistungen 1.053.000 +800.000 1.853.000

neu: Nr. 7 Anmietung von Hotels für von Gewalt betroffener Frauen 

bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie 

Abschluss Einzelplan 09

Einnahmen 53.591.000 +20.700.000 74.291.000

Ausgaben 511.122.800 +97.885.000 609.007.800

Fehlbetrag/Überschuss -457.531.800 -77.185.000 -534.716.800

Verpflichtungsermächtigung 1.008.101.000 +5.950.000 1.014.051.000
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

- Leitung der Behörde und Service -

12511 219 Verkaufserlöse 0 +500.000 500.000

Erlöse aus dem Verkauf der Schutzausrüstung, 

vgl. Kapitel 1170, Titel 51408

51101 219 Geschäftsbedarf 281.000 +615.000 896.000

Beschaffung von Thekenaufsätzen, Hygienestationen, Hinweisbanner, 

Task-Force-Ausstattung

51140 219 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 83.300 +435.700 519.000

Schutzausstattung und Hygieneartikel (z.B. MNS-Masken, Vollgesichtsschutz, 

Seifen/Spülmittel, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Hinweisaufkleber, 

Markierungsspray) 

51408 219 Dienst- und Schutzkleidung 0 +500.000 500.000

Kauf von Schutzausrüstung, vgl. Kapitel 1170, Titel 12511

1171 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle 

für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

67159 287 Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 59.632.000 +1.500.000 61.132.000

Für den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Buchholzer Str. als 

Quarantänestandort.

1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

- Berliner Unterbringungsleitstelle -

51925 235 Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 950.000 +750.000 1.700.000

Wiederherrichtung der Standorte Columbiadamm und Buchholzer Str.

54028 219 Abräumung von Grundstücken 10.000.000 -7.940.000 2.060.000

Der geplante Rückbau einzelner Tempohomes wird vorübergehend 

ausgesetzt, um Quarantänestandorte vorzuhalten.

81279 235 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 1.590.000 +1.090.000 2.680.000

Ausstattung der Standorte Columbiadamm und Buchholzer Str.

Abschluss Einzelplan 11

Einnahmen 258.688.700 +1.000.000 259.688.700

Ausgaben 1.294.092.500 -1.149.300 1.292.943.200

Fehlbetrag/Überschuss -1.035.403.800 +2.149.300 -1.033.254.500

Verpflichtungsermächtigung 952.082.600 0 952.082.600
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

12 Stadtentwicklung und Wohnen

1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

- Hochbau -

70141 322 Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung, 4.500.000 -4.500.000 0

- 1. Bauabschnitt - (Abriss des alten Stadions und Herrichtung 

von Sportanlagen)

Verschiebung nach 2021

1295 Förderung des Wohnungsbaus

88402 411 Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds 148.657.000 -122.000.000 26.657.000

Berlin (SWB)

Aufgrund von Verzögerungen der geförderten Projekte verschieben sich 

die ursprünglich kalkulierten Mittelabrufe, so dass eine Absenkung der 

geplanten Zuführung möglich ist. Eine Reduzierung der in 2020 und 2021 

geplanten Wohnungsbauprogrammzahl ist damit nicht verbunden. 

Die in 2020 und 2021 reduzierte Zuführung an das SWB muss in 

kommenden Haushaltsjahren nachgeholt  werden.

Abschluss Einzelplan 12

Einnahmen 317.937.000 0 317.937.000

Ausgaben 902.317.500 -126.500.000 775.817.500

Fehlbetrag/Überschuss -584.380.500 +126.500.000 -457.880.500

Verpflichtungsermächtigung 1.622.360.000 0 1.622.360.000
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

2705 Aufwendungen der Bezirke

51915 322 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 17.988.000 -500.000 17.488.000

Schulsanierungsprogramm (SchulSP) und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SportSP) - 

2709 Aufwendungen der Bezirke

- Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -

42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 0 +7.500.000 7.500.000

Honorare für die Tracingteams der Bezirke zur Nachverfolgung von 

an COVID-19 Erkrankten 

2711 Aufwendungen der Bezirke 

- Integration, Arbeit und Soziales -

54010 235 Dienstleistungen 0 +2.150.000 2.150.000

Für die Notübernachtungseinrichtungen in der  Kluckstr. 

(30. März bis Juni 2020), Storkower Str. (Mai bis Juni 2020) und 

Lehrter Str. (Mai bis Juli 2020)

2729 Zuweisungen an die Bezirke

97101 880 Pauschale Mehrausgaben 105.098.000 +70.000.000 175.098.000

Neuer Rechtsanspruch nach § 67 SGB II - Vereinfachtes Verfahren 

für den Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des Coronavirus 

SARS-CoV-2

Abschluss Einzelplan 27

Einnahmen -7.337.104.000 0 -7.337.104.000

Ausgaben 340.412.000 +79.150.000 419.562.000

Fehlbetrag/Überschuss -7.677.516.000 -79.150.000 -7.756.666.000

Verpflichtungsermächtigung 481.490.000 0 481.490.000
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Zweiter Nachtrag

2020Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2020 bisher* hinzu treten 2020 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

29 Allgemeine Finanz und Personalangelegenheiten

2900 Steuern und Finanzausgleich

01100 820 Lohnsteuer 4.097.000.000 -340.000.000 3.757.000.000

01200 820 Veranlagte Einkommensteuer 1.124.750.000 -232.250.000 892.500.000

01300 820 Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Gruppe 018) 340.000.000 -10.000.000 330.000.000

01400 820 Körperschaftsteuer 815.000.000 -290.000.000 525.000.000

01500 820 Umsatzsteuer 7.914.000.000 -1.134.000.000 6.780.000.000

Die Ansätze enthalten auch die Zahlungen des Bundes an die Länder 

im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 

Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)

01600 820 Einfuhrumsatzsteuer 1.341.000.000 -157.000.000 1.184.000.000

01700 820 Gewerbesteuerumlage an das Land 98.700.000 -22.600.000 76.100.000

01800 820 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 72.600.000 +22.000.000 94.600.000

05300 820 Grunderwerbsteuer 1.300.000.000 -50.000.000 1.250.000.000

05700 820 Lotteriesteuer 68.000.000 -6.000.000 62.000.000

05900 820 Feuerschutzsteuer 16.000.000 +1.000.000 17.000.000

06100 820 Biersteuer 14.000.000 -1.000.000 13.000.000

07100 820 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer 1.852.500.000 -211.500.000 1.641.000.000

und der veranlagten Einkommensteuer

07500 820 Gewerbesteuer 1.975.000.000 -455.000.000 1.520.000.000

07600 820 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 285.000.000 +26.000.000 311.000.000

07700 820 Gewerbesteuerumlage -168.500.000 +38.600.000 -129.900.000

07800 820 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer 19.800.000 +6.000.000 25.800.000

auf Zins- und Veräußerungserträge

08200 820 Vergnügungssteuer 42.000.000 -21.000.000 21.000.000

08900 820 Zweitwohnungssteuer 9.000.000 +2.000.000 11.000.000

08901 820 Übernachtungssteuer 56.000.000 -29.000.000 27.000.000

09301 820 Spielbankabgabe 16.000.000 -10.000.000 6.000.000
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 Nachtrag

2021Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2021 bisher hinzu treten 2021 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

05 Inneres und Sport

0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

81245 011 Einführung einer gesamtstädtischen Informations-/ Lageplattform 0 +400.000 400.000

Die Corona-Pandemie erfordert dringend einen zuverlässigen und 


umfassenden Informationsaustausch zwischen den Katastrophen-

schutzbehörden und den Betreibern Kritischer Infrastrukturen (KRITIS). 

Mit dem gesamtstädtischen Lagebild (Informationsplattform Corona) 

wird sichergestellt, dass allen Beteiligten einheitliche und vor allem 

aktuelle lagerelevante Informationen im Zusammenhang mit der 

Pandemie zeitgleich vorliegen (z.B. Infizierte/ Tote im Land Berlin, 

freie Intensivkapazitäten, betroffene Pflegeheime, Krankenhäuser 

oder auch Flüchtlingsunterkünfte, Lage bei den KRITIS, Lage im 

benachbarten Brandenburg usw.). Das Bedürfnis des Austauschs 

zwischen den Katastrophenschutzbehörden und den KRITIS 

ist ein dauerhaftes dringendes Bedürfnis  angesichts der zunehmenden 

Gefahrenlagen (z.B. Stromausfall, Extremwetterlagen, Terroranschlag) 

und für die Lagebewältigung von immenser Bedeutung.

Abschluss Einzelplan 05

Einnahmen 339.700.600 0 339.700.600

Ausgaben 2.648.803.900 +400.000 2.649.203.900

Fehlbetrag/Überschuss -2.309.103.300 -400.000 -2.309.503.300

Verpflichtungsermächtigung 220.163.000 0 220.163.000
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 Nachtrag

2021Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2021 bisher hinzu treten 2021 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Verkehr -

68235 741 Zuschuss an die Deutsche Bahn AG aus 11.215.000 +7.020.000 18.235.000

Finanzierungsvereinbarungen für Neubauvorhaben

Abschluss Einzelplan 07

Einnahmen 650.654.200 0 650.654.200

Ausgaben 1.855.569.200 +7.020.000 1.862.589.200

Fehlbetrag/Überschuss -1.204.915.000 -7.020.000 -1.211.935.000

Verpflichtungsermächtigung 8.559.705.000 0 8.559.705.000
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 Nachtrag

2021Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2021 bisher hinzu treten 2021 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

0920 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

- Gesundheit -

67125 312 Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin 0 +5.950.000 5.950.000

Abschluss Einzelplan 09

Einnahmen 8.640.300 0 8.640.300

Ausgaben 384.506.900 +5.950.000 390.456.900

Fehlbetrag/Überschuss -375.866.600 -5.950.000 -381.816.600

Verpflichtungsermächtigung 291.340.000 0 291.340.000
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 Nachtrag

2021Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2021 bisher hinzu treten 2021 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

12 Stadtentwicklung und Wohnen

1295 Förderung des Wohnungsbaus

88402 411 Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds 274.285.000 -100.000.000 174.285.000

Berlin (SWB)

Aufgrund von Verzögerungen der geförderten Projekte verschieben sich 

die ursprünglich kalkulierten Mittelabrufe, so dass eine Absenkung der 

geplanten Zuführung möglich ist. Eine Reduzierung der in 2020 und 2021 

geplanten Wohnungsbauprogrammzahl ist damit nicht verbunden. 

Die in 2020 und 2021 reduzierte Zuführung an das SWB muss in 

kommenden Haushaltsjahren nachgeholt  werden.

Abschluss Einzelplan 12

Einnahmen 325.214.000 0 325.214.000

Ausgaben 1.060.984.900 -100.000.000 960.984.900

Fehlbetrag/Überschuss -735.770.900 +100.000.000 -635.770.900

Verpflichtungsermächtigung 1.217.528.000 0 1.217.528.000
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 Nachtrag

2021Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Bezeichnung 2021 bisher hinzu treten 2021 neu

Titel FKZ Euro Euro Euro

29 Allgemeine Finanz und Personalangelegenheiten

2900 Steuern und Finanzausgleich

01100 820 Lohnsteuer 4.326.500.000 -348.500.000 3.978.000.000

01200 820 Veranlagte Einkommensteuer 1.144.500.000 -52.250.000 1.092.250.000

01300 820 Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Gruppe 018) 345.000.000 -45.000.000 300.000.000

01400 820 Körperschaftsteuer 830.000.000 -130.000.000 700.000.000

01500 820 Umsatzsteuer 8.344.000.000 -686.000.000 7.658.000.000

Die Ansätze enthalten auch die Zahlungen des Bundes an die Länder 

im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 

Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)

01600 820 Einfuhrumsatzsteuer 1.386.000.000 +2.000.000 1.388.000.000

01700 820 Gewerbesteuerumlage an das Land 102.500.000 -9.000.000 93.500.000

01800 820 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 74.800.000 +15.400.000 90.200.000

05300 820 Grunderwerbsteuer 1.330.000.000 -10.000.000 1.320.000.000

05700 820 Lotteriesteuer 69.000.000 -6.000.000 63.000.000

05900 820 Feuerschutzsteuer 16.000.000 +1.000.000 17.000.000

06100 820 Biersteuer 14.000.000 -1.000.000 13.000.000

07100 820 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer 1.944.000.000 -154.500.000 1.789.500.000

und der veranlagten Einkommensteuer

07500 820 Gewerbesteuer 2.050.000.000 -180.000.000 1.870.000.000

07600 820 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 291.000.000 +47.000.000 338.000.000

07700 820 Gewerbesteuerumlage -175.000.000 +15.400.000 -159.600.000

07800 820 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer 20.400.000 +4.200.000 24.600.000

auf Zins- und Veräußerungserträge

08200 820 Vergnügungssteuer 42.000.000 -10.000.000 32.000.000

08900 820 Zweitwohnungssteuer 9.000.000 +2.000.000 11.000.000

08901 820 Übernachtungssteuer 58.000.000 -16.000.000 42.000.000

09301 820 Spielbankabgabe 16.000.000 -8.000.000 8.000.000

8/9





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerseite 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerseite 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerseite 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerseite 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerseite 





 

 

 
Die Senatsverwaltung für Finanzen ist seit August 2011 
als familienbewusste Arbeitgeberin zertifiziert. 

 

 

 
Senatsverwaltung für Finanzen 
         
 

  

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin  Geschäftszeichen: 
II B 1 - H 1121-2/2020-3-7 
 

Bearbeiter/in: 

Herr Herold 
 

Zimmer: 2043 
 

Telefon: +49 30 9020 4116 

Telefax: +49 30 902028 4116 

Thomas.Herold@senfin.berlin.de 
 

Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG: 
poststelle@senfin.berlin.de 
 

De-Mails richten Sie bitte an: 
post@senfin-berlin.de-mail.de 
 

www.berlin.de/sen/finanzen 
 

Verkehrsverbindungen: 
U Klosterstraße / S+U Jannowitzbrücke 
 

 
An den 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
 
über 
 
Senatskanzlei - GSen 

 

  Datum 02.07.2020 
 
Übersendung der Anlagen zum Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 
(Drs. 18/2738) 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
der Senat hat am 26.05.2020 den Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 
2020/2021 beschlossen und an das Abgeordnetenhaus zur Beschlussfassung über-
mittelt. In der Vorlage wies der Senat bereits darauf hin, dass die Anlagen zum 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 nachgeliefert werden. 
 
Mit diesem Schreiben reiche ich die ausstehenden Anlagen nach und bitte Sie, 
diese den Abgeordneten für die Nachtragshaushaltsberatungen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Matthias Kollatz 
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Anlagen 3, 4 und 6 
Zweiter Nachtrag 2020/ 

Nachtrag 2021 

 
 
 
 
 
Anlage 3 
Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten 
 
Anlage 4 
Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und 
Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen 
 
Anlage 6 
Übersicht über die Sonderabgaben 
 
 
werden durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021, den Zweiten Nachtragshaushaltsplan 
2020 sowie den Nachtragshaushaltsplan 2021 nicht verändert. 
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